
 

 
Konstanz, 08. Februar 2010 

 
 
 
inzwischen liegt das erste Jahr mit der neuen EG-Öko-VO (Verordnung (EG) Nr. 834/2007) hinter uns. 
Insgesamt haben alle Beteiligten deren Umsetzung gut gemeistert. Allerdings befinden sich einige Be-
reiche in der Weiterentwicklung und zudem gibt es neue Vorgaben der Behörden, die wir in diesem 
Jahr umsetzen müssen. Alle Informationen über die fachlichen und technischen Änderungen, mit 
Schwerpunkt im Erzeugerbereich, finden Sie ab Seite 3.  

Achtung: Falls Sie über eine  Ausnahmegenehmigung zur Tierhaltung verfügen, und diese über das 
Jahr 2010 hinaus nutzen möchten, sind die Punkte 3.1-3.3 für Sie sehr wichtig!  

 
Vorab noch einige interne Informationen: 
 
Aus den Mitteln der IMO-Kulturförderung für 2009 unterstützt IMO unter dem Motto “Sprachen ler-
nen. Brücken bauen“ ein innovatives Seminar der Universität Konstanz, das Integration an Schulen 
durch didaktischen Spracherwerb für Lehrende fördert.  
 
Die IMO GmbH wird auf der BioFach-Messe 2010 wieder mit einem Stand in Halle 1 (Standnummer 
101) vertreten sein, wo auch die gesamte IMO-Gruppe zu finden ist. Es wäre schön, wenn Sie uns dort 
besuchen und wir die Gelegenheit zu einem persönlichen Austausch nutzen können.  
 
Leider erreichen uns immer wieder Unterlagen ohne erkennbaren bzw. eindeutigen Absender. Dies 
erschwert die Zuordnung der Unterlagen zum jeweiligen Betrieb. Bitte vermerken Sie auf allen Un-
terlagen, die Sie bei uns einreichen, eindeutig den Betrieb, auf den sich die Unterlagen beziehen. 
Danke. 
 
Wir bedanken uns bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen im vergangenen Kontrolljahr und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit im Jahr 2010! 
 
Ihr IMO Team 

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR KONTROLLE 2010 
 

FÜR DIE IMO-VERTRAGSPARTNER: 
 

LANDWIRTE, GÄRTNER, WINZER, OBSTBAUERN, IMKER, PILZERZEUGER 

 



 

 

SERVICE und KONTAKT der IMO-Geschäftsstelle in Konstanz 
 

E-MAIL imod@imo.ch 

FAX  07531 – 81301 - 29 

TELEFON (Landwirtschaft) 07531 – 81301 - 0 

TELEFON (Verarbeitung, Import, …) 07531 – 81301 - 20 

Telefonisch sind wir zu folgenden Zeiten erreichbar: 

Montag bis Freitag von 9 - 12 und von 14 - 17 Uhr 
 

 

Themenübersicht 

1 Allgemeines 

1.1 Anpassung der Kontrollgebühren 
1.2 Wo kann ich mich über die neuen Verordnungen informieren? 
1.3 Lieferanten-Datenbank auf „oekolandbau.de“ 
1.4 Vorgaben der Behörden zur Weiterentwicklung des Kontrollverfahrens 
1.5 Verzeichnis der Öko-Betriebe nach dem ÖLG über BioC 
1.6 Zertifikate und Bescheinigungen 
1.7 Hofläden als Gewerbebetriebe 

2 Pflanzliche Erzeugung 

2.1 Verwendung von konventionellem Saatgut und vegetativem Vermehrungsmaterial 
2.2 Vermeidung von Rückständen bei Nutzung von Einrichtungen konventioneller Betriebe 
2.3 Umstellungsbeginn 

3 Tierische Erzeugung 

3.1 Ausnahmegenehmigungen zu Übergangsregelungen in der Tierhaltung 
3.2 Kleinbetriebsregelung zur Anbindehaltung von Rindern 
3.3 Eingriffe bei Tieren / Enthornung 
3.4 Umstellungszeit bei Rindern 
3.5 Endmast von Schafen und Schweinen ohne Auslauf (VO (EG) 889/2008 Art.95 (3)) 
3.6 Ferkelkastration 
3.7 Konventioneller Rationsanteil für Nichtpflanzenfresser maximal 5 % in der Gesamtration 
3.8 Betriebseigene Futtermittel für Pflanzenfresser 
3.9 Auslauföffnungen in Geflügelställen 

4 Aquakultur und Meeresalgen 

5 Verarbeitung 

5.1 Gemeinschaftslogo 
5.2 Zutaten-Kennzeichnung 
5.3 Aufbrauchfristen von Vorräten und Verpackungsmaterial 
5.4 Wein 

6 Weitere Standards 

6.1 GlobalGap und QS (Qualität und Sicherheit) 
6.2 NOP (National Organic Program) USA 
6.3 Social & Fairtrade Zertifzierung 

 
 
Anlage: IMO-Gebührenordnung 2010 für Erzeugerbetriebe (zur Kenntnisnahme) 



 

 

1 Allgemeines  

1.1 Anpassung der Kontrollgebühren 

Bitte beachten Sie die beiliegende Gebührenordnung für 2010. Im Jahr 2009 fanden umfassende Diskussi-
onen der Behörden mit dem Ziel statt, das Kontrollverfahren zu erweitern und zu standardisieren (s. Punkt 
1.4). Daraus ergeben sich für IMO ab 2010 verbindliche Vorgaben für eine verstärkte Kontrolltätigkeit, was 
uns leider zwingt, die Kontrollgebühren zu erhöhen (s. u.).  

Durch die Pauschalen werden das Standardkontrollprogramm sowie die neuen Vorgaben der Behörden, 
die für alle Betriebe gelten, abgedeckt. Wenn besondere zeitliche Aufwendungen anfallen (z.B. Rück-
standsfälle, rückwirkende Flächenanerkennung), werden diese dem jeweiligen Betrieb in Rechnung ge-
stellt. Für Imkereibetriebe bleiben die Pauschalen wie im letzten Jahr, aber beachten Sie bitte auch die ge-
änderten Hinweise auf Seite 2 der Gebührenordnung.   

1.2 Wo kann ich mich über die neuen Verordnungen informieren? 

Die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 wird durch folgende Durchführungsvorschriften ergänzt:  

 Verordnung (EG) Nr. 889/2008 und 

 Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 (Importverfahren) 
Die Durchführungsverordnungen sind mit der VO (EG) 834/2007 jeweils parallel zu lesen.  

Die VO (EG) 834/2007 wurde vom EU-Rat verabschiedet; sie beinhaltet die Grundsätze der ökologischen 
Produktion und wird in der Regel nicht geändert werden. Dagegen ist die Durchführungs-VO (889/2008) 
inzwischen mehrmals ergänzt worden. Die Ergänzungen sind in der kommentierten Fassung von Nord-
rhein-Westfalen berücksichtigt und können unter dem folgendem Link abgerufen werden (Stand Sep. 
2009): http://www.umwelt.nrw.de/landwirtschaft/oekologischer_landbau/eg_verordnung/index.php  

Die Neufassung des Öko-Landbaugesetzes (ÖLG) wurde am 10.12.2008 im Bundesgesetzblatt veröffent-
licht und trat wie die oben genannten Verordnungen zum 1. Januar 2009 in Kraft. 

Auf der IMO-Web-Site finden Sie Zugang zur aktuellen EG-Öko-Verordnung unter: http://www.imo.ch.  
Über weitere Entwicklungen (Behördenauslegungen, Verabschiedung noch ausstehender Vorschriften 
usw.) werden wir Sie auf unserer Homepage auf dem Laufenden halten. Selbstverständlich beantworten wir 
auch direkt Ihre Fragen zu diesen und anderen Themen. 

1.3 Lieferanten-Datenbank auf „oekolandbau.de“ 

Wir möchten Sie über die Datenbank auf oekolandbau.de informieren, in der man eine große Auswahl an 
Anbietern für verschiedene Produktgruppen findet: 
http://www.oekolandbau.de/grossverbraucher/einkauf/lieferanten-datenbank/  

1.4 Vorgaben der Behörden zur Weiterentwicklung des Kontrollverfahrens 

Die Behörde hat im Herbst 2009 neue Vorgaben über die Durchführung des Kontrollverfahren ab dem Jahr 
2010 beschlossen. Besonders die Festlegung von Quoten für zusätzliche Kontrollen hat großen Einfluss 
auf unsere Kosten: 

Quote für unangekündigte Kontrollen: 20 % Stichproben 
Mit unangekündigten Stichprobenkontrollen soll den Unternehmen die Möglichkeit genommen werden, 
nach der Kontrollankündigung die während des Jahres „vernachlässigten“ Verpflichtungen nachzuholen 
oder nachzubessern. Bisher lag die geforderte bundesweite Quote für Stichproben bei lediglich 10%.  

Quote für betriebsübergreifende Warenflusskontrollen: 30 % Crosschecks 
Beim sog. Crosscheck-Verfahren werden die Zukäufe bzw. Lieferungen eines annehmenden bzw. abge-
benden Unternehmens nachgeprüft. Dabei kann es sich um Betriebe bei der gleichen oder bei unterschied-
lichen Kontrollstellen handeln. Dies soll risikoorientiert durchgeführt werden. 

Quote für Rückstandsuntersuchungen: mindestens 5 % 
Durch die Probenahme wird die prozessorientierte Kontrolle im Ökolandbau durch zusätzliche produktbe-
zogene Kontrollmaßnahmen ergänzt. Die Betriebe werden risikoorientiert für die Beprobung ausgewählt. 
Wichtig hierbei ist, dass die 5% ausgewählt werden aus den Kunden, die keine entsprechende Selbstkon-



 

 

trolle durchführen. Wenn Sie also bereits Rückstandsanalysen durchführen und dokumentieren, werden wir 
dies berücksichtigen. Dabei kann es sich auch um Analysen handeln, die von Abnehmern beauftragt wer-
den. Die Analysen müssen dem Nachweis von Pflanzen- und Vorratsschutzmitteln, Gentechnik und unzu-
lässigen Zusatzstoffen bei Erzeugnissen dienen. Ab 2010 werden wir Ihre Selbstkontrolle bei den Inspekti-
onen entsprechend erfassen.  

Zusatzkontrollen für spezialisierten Geflügelhaltungsbetriebe 
Bei spezialisierten Öko-Geflügelhaltern mit einer durchschnittlichen Bestandesgröße von > 3.000 Tieren 
sind mindestens zwei Inspektionen jährlich, davon eine unangekündigt, erforderlich. Bei einer Bestandes-
größe von > 10.000 Tieren sind mindestens vier Inspektionen jährlich erforderlich, davon drei unangekün-
digt. Die Durchführung erfolgt durch die Kontrollstellen. Zudem zieht die Kontrollstellen jährlich eine Probe 
zur Futtermittelanalyse bezüglich der Überprüfung der VO-konformen Komponenten (insbesondere mikro-
skopische Untersuchung auf die Zusammensetzung und GVO). Bei den Inspektionen wird der Warenfluss 
durch geeignete Maßnahmen, beispielsweise Rückverfolgung von Endverbraucherpackungen und Cross-
Checks, mit besonderer Intensität geprüft. 

1.5 Verzeichnis der Öko-Betriebe nach dem ÖLG über BioC 

Nach dem ÖLG müssen wir als Kontrollstelle ein Verzeichnis führen über alle Unternehmen, die bei uns im 
Kontrollverfahren stehen. Diese Vorgabe erfüllen wir durch Teilnahme am Projekt „Internetdatenbank BioC“ 
(www.bioc.info). Das ÖLG fordert seit 2009 zusätzliche Informationen über das Sortiment ihrer Erzeug-
nisse; diese werden wir für die Saison 2010 an BioC melden. Ab 2011 sollen außerdem alle Vorgaben in 
BioC hinterlegt werden, die für eine Bescheinigung nach EG-VO notwendig sind. Dabei handelt es sich um 
das Datum/die Daten der Kontrolle(n) sowie die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung. Vorteil ist, dass Sie 
oder Ihre Kunden dann die Bescheinigung direkt aus der Datenbank ausdrucken können. Anhand der Da-
tenbank BioC können Sie derzeit überprüfen, ob ein Betrieb, von dem Sie z.B. Ware zukaufen möchten, im 
Kontrollverfahren ist. Diese Bestätigung aus der Datenbank ist jedoch nicht gleichwertig zu einer Konfor-
mitätsbescheinigung. Bei Warenzukauf müssen Sie zusätzlich die entsprechende Bescheinigung über die 
Ware verlangen.   

1.6 Zertifikate und Bescheinigungen 

In der VO (EG) Nr. 889/2007 ist im Anhang XII ein Muster der „Bescheinigung für den Unternehmer“ vorge-
geben. Deshalb werden wir Ihnen ab 2010 eine Bescheinigung entsprechend der Verordnung mit Statusbe-
richt zukommen lassen. Dies ersetzt das bisherige Zertifikat. 

1.7 Hofläden als Gewerbebetriebe  

Der Bundesfinanzhof hat mit einem Urteil vom 25.03.2009 folgende Grenzen festgelegt für die Einstufung 
eines Hofladens als Gewerbebetrieb: Wenn der getätigte Nettoumsatz mit Fremdprodukten aller Art nach-
haltig ein Drittel des Nettogesamtumsatzes oder den Höchstbetrag von 51.500 Euro übersteigt. Wird diese 
Grenze drei Jahre in Folge überschritten, führt die gesamte Verkaufstätigkeit, einschließlich des Verkaufs 
von Eigenprodukten, im vierten Jahr zu gewerblichen Einkünften. Somit muss der Hofladen dann gesondert 
als B-Betrieb bei uns gemeldet werden.  
 

2 Pflanzliche Erzeugung  

2.1 Verwendung von konventionellem Saatgut und vegetativem Vermehrungsmaterial  

Der Einsatz konventionellen Saatgutes muss weiterhin von der Kontrollstelle genehmigt werden. Sollten Sie 
2010 konventionelles Saat- oder Kartoffelpflanzgut beziehen müssen, so ist nachzuweisen, dass keine der 
in der Internet-Saatgutdatenbank OrganicXseeds (www.organicxseeds.com) aufgeführten Sorten derselben 
Art geeignet sind. Bitte vermerken Sie daher in Ihrem Antrag, warum Sie keine der gelisteten Sorten einset-
zen können. (VO (EG) 889/2008 Art. 45, Abs. 5 c). 
Wichtig dabei ist, dass der Antrag auf jeden Fall rechtzeitig vor  der Aussaat erfolgt, um die Anerkennung 
der daraus erfolgten Ernte nicht zu gefährden! 

http://www.bioc.info/


 

 

2.2 Vermeidung von Rückständen bei Nutzung von Einrichtungen konventioneller Betriebe 

Konventionelle Betriebe setzen grundsätzlich chemische Lagerschutzmittel ein. Wird ökologische Ware 
dadurch mit nicht erlaubten Wirkstoffen kontaminiert, hat dies eine Aberkennung der Ware zur Folge. Bitte 
sichern Sie sich in solchen Fälle vorher ab, damit es zu keiner Belastung Ihrer Ware kommt. 
 

2.3 Umstellungsbeginn 

Alle betrieblichen Änderungen sind uns als Kontrollstelle umgehend mitzuteilen. Dazu gehören auch Flä-
chenzu- und -abgänge. Erst nachdem uns eine Fläche bekannt ist, können wir diese im Kontrollverfahren 
berücksichtigen. Damit gilt grundsätzlich als Umstellungsbeginn neuer Flächen das Meldedatum bei IMO. 
Für die Abdeckung kurzer Zeiträume können neben Kauf- und Pachtverträgen auch Nutzungsvereinbarun-
gen geschlossen werden. Diese müssen jedoch der Kontrollstelle zeitnah vorgelegt werden. 
 

3 Tierische Erzeugung  

3.1 Ausnahmegenehmigungen zu Übergangsregelungen in der Tierhaltung 

Spätestens am 31.12.2010 laufen die erteilten Ausnahmegenehmigungen zur Anbindung in Altgebäuden 
sowie für die Unterbringung und Besatzdichte aus (Art. 95, Abs. 1 und 2 VO (EG) 889/2008). Auf Antrag 
und nach Prüfung durch die Kontrollstellen können die Behörden bestehende Genehmigungen bis zum 
31.12.2013 verlängern. Abgabefrist bei den Behörden ist der 30.06.2010. Sollten Sie eine Ausnahmege-
nehmigung verlängern wollen, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. Nur so können wir 
garantieren, dass der Antrag fristgereicht bei der Behörde eingeht. Für einzelne Bundesländer liegen uns 
die Antragsformulare vor. Gerne senden wir Ihnen diese auf Nachfrage zu. Der Antrag ist durch entspre-
chende Umbau- bzw. Maßnahmenpläne (z.B. Stallumbau, Einrichten von Weideflächen, Aufgabe der Tier-
haltung bis 2013) zu ergänzen. In NRW werden für Verlängerungen bis 2013 strenge Maßstäbe gesetzt 
(z.B. Bauantrag für Laufstall gestellt, aber noch nicht erteilt), und es ist eine Begründung gefordert, warum 
die Haltungsbedingungen ab 2011 entgegen der ursprünglichen ANG nicht konform gestaltet werden kön-
nen. Die Antragsbearbeitung ist gebührenpflichtig. Zusätzlich ist in diesen Fällen jährlich eine zweite kos-
tenpflichtige Kontrolle vorgeschrieben.  

3.2 Kleinbetriebsregelung zur Anbindehaltung von Rindern 

Die unter 3.1 dargestellte Verlängerung der Ausnahmegenehmigung zur Anbindung in Altgebäuden darf 
nicht verwechselt werden mit der Kleinbetriebsregelung: 
Betriebe mit kleinen Rinderbeständen können für sich die Kleinbetriebsregelung nach Art. 39 der VO (EG) 
889/2008 bei den Behörden beantragen. Nach Genehmigung besteht hier die Möglichkeit, die Rinder un-
befristet in Anbindung zu halten. Eine zusätzliche Kontrolle fällt nicht an. Die maximale Größe der Bestände 
für die Kleinbetriebsregelung wird durch die Behörden festgelegt. Baden-Württemberg, Bayern und Öster-
reich haben sich auf 35 GV verständigt. Wie lange diese Zahl gilt, kann heute nicht gesagt werden – sie 
wird vielleicht mit den Jahren gesenkt werden. Nordrhein-Westfalen definiert kleine Betriebe mit maximal 20 
Kühen (Milch- oder Mutterkühe plus Nachzucht).  
Voraussetzungen für die Genehmigung sind, dass die Tiere während der Weidezeit Zugang zu Weideland 
und außerhalb der Weidezeit mindestens zweimal pro Woche Auslauf haben, sofern die Witterungs- und 
Bodenverhältnisse dies zulassen.  

Nach Vorgaben der Behörden muss der Auslauf außerhalb der Weidezeit in Bayern und Baden-Württem-
berg folgendermaßen gestaltet sein:  

a) Befestigter Auslauf: Max. 75% Überdachung, Auslauf ca. 1 h mind. 2x pro Woche und  
4,5 qm/Kuh. Die Tiere können gruppenweise an einem Tag oder an mehreren Tagen Auslauf ha-
ben; anhand Ihrer Dokumentation müssen wir nachvollziehen können, ob der Auslauf ausreichend 
ist. 

b) Winterweide als Alternative zum befestigten Auslauf: Ca. 1 h 2 x pro Woche, Größe mind. 33 
qm/GV (dieser Wert bezieht sich auf die geforderten 2 h / Woche). Bei längerer Weidezeit muss 
eine entsprechen größere Fläche angeboten werden. Macht die Weide jedoch einen guten Ein-
druck, muss man sich nicht auf 2 h / Woche beschränken. Es geht hier vor allem um ein gutes Wei-



 

 

demanagement und die Verhinderung des N-Austrags in das Grundwasser. Ist die Weide am Ende 
des Winters zertreten, so muss die Fläche neu eingesät werden. 

Bitte notieren Sie den zeitlichen Ablauf des Winterauslaufs in Ihrer Betriebsbeschreibung, am besten durch 
ein Anlagenblatt.  

3.3 Eingriffe bei Tieren / Enthornung 

Laut Art. 18 (1) der VO (EG) 889/2008 dürfen Eingriffe wie z.B. das Kupieren von Schwänzen, das Abknei-
fen von Zähnen, das Stutzen der Schnäbel und Enthornung in der ökologischen Tierhaltung nicht routine-
mäßig durchgeführt werden. Aus Sicherheitsgründen oder wenn sie der Verbesserung der Gesundheit, des 
Befindens oder der Hygienebedingungen der Tiere dienen, können einige dieser Eingriffe von der zuständi-
gen Behörde jedoch fallweise genehmigt werden.  

Somit muss für entsprechende Eingriffe für jedes einzelne Tier (oder Tiergruppe, sofern z.B. mehrere Käl-
ber gleichzeitig enthornt werden sollen) ein Antrag bei der Behörde gestellt werden. Das entsprechende 
Antragsformular senden wir Ihnen bei Bedarf gerne zu. Wichtig ist, im Antrag genau zu erläutern, warum 
Sie auf die Eingriffe nicht verzichten können. Falls Sie die Möglichkeit haben, mittelfristig auf Enthornung zu 
verzichten, stellen Sie dies im Antrag dar. Bitte senden Sie den Antrag zuerst an uns, damit wir ihn auf 
Vollständigkeit prüfen können, bevor wir diesen dann bearbeiten bzw. an die zuständige Behörde weiter-
leiten.  

Eine Antragstellung für Enthornung entfällt im Bundesland Bayern, da die Berufsgenossenschaft das Ent-
hornen aus Sicherheitsgründen allgemein empfiehlt und sich die Behörde dieser Sichtweise anschließt. 

3.4 Umstellungszeit bei Rindern 

Rinder zur Fleischerzeugung, die konventionell zugekauft wurden, müssen nun mindestens 12 Monate und 
mindestens ¾ Ihres Lebens umgestellt werden, bevor sie ökologisch vermarktet werden dürfen. Dies betrifft 
i.d.R. konventionell zugekaufte Färsen/Kälber zur Zucht und Zuchtbullen, wenn diese als Schlachttiere vom 
Betrieb gehen. Bitte dokumentieren Sie in Ihrem Stalltagebuch, welche Tiere konventionell zugekauft wur-
den, damit der Inspektor beim Verkauf der Tiere dies als Grundlage zur Berechnung vorliegen hat. 
Dies gilt nicht für Tiere, die zum Zeitpunkt der Umstellung auf dem Betrieb waren; für diese gilt 12-24 Mo-
nate U-Zeit, je nach Anerkennungsstatus der Flächen. 

3.5 Endmast von Schafen und Schweinen ohne Auslauf (VO (EG) 889/2008 Art.95 (3)) 

Die Endmast von Schafen und Schweinen zur Fleischerzeugung ohne Auslauf ist noch bis zum 31.12.2010 
möglich. Bedingungen hierfür sind: 

- Es werden zwei Inspektionen pro Jahr durchgeführt.  
- Die Tiere dürfen höchstens ein Fünftel ihrer Lebenszeit, aber maximal drei Monate ohne Auslauf 

gehalten werden.  

Ausgewachsene Rinder für die Fleischerzeugung dürfen ohne Genehmigung zur Endmast höchstens ein 
Fünftel ihrer Lebenszeit, aber maximal drei Monate, ohne Auslauf gehalten werden (Art. 46 VO (EG) 
889/2008).  

3.6 Ferkelkastration  

Die Ferkelkastration ist ohne Betäubung und Verabreichung von Schmerzmitteln bis längstens 31.12.2011 
möglich (VO (EG) 889/2008 Art. 95 (4)). 

3.7 Konventioneller Rationsanteil für Nichtpflanzenfresser maximal 5 % in der Gesamtration 

Ab dem 01.01.2010 darf für Nichtpflanzenfresser (Schweine, Geflügel) der maximale konventionelle Anteil 
an der Gesamtration 5 % betragen. Insgesamt gilt: 

- max. konv. Rationsanteil in der Tagesration: 25 %, gilt 2009 und ist auch 2010 unverändert gültig 
- max. konv. Rationsanteil bis 31.12.2009: 10 % in der Gesamtration (berechnet auf 12 Monate oder, 

bei Tieren, die kürzer als ein Jahr leben, auf die gesamte Lebenszeit) 
- max. konv. Rationsanteil ab 01.01.2010: 5 % in der Gesamtration (berechnet auf 12 Monate oder, 

bei Tieren, die kürzer als ein Jahr leben, auf die gesamte Lebenszeit) 



 

 

Für Tierbestände, die über den Jahreswechsel 2009/2010 gehalten werden, gilt folgende Formel: 
(Gesamtfutterverzehr 2009) x 0,1 + (Gesamtfutterverzehr 2010) x 0,05 = max. konv. Futtereinsatz 
Für die Summe wird die Gesamtfuttermenge 2009 mit 10 % und für 2010 mit 5 % multipliziert und ergibt in 
der Summe die maximale Menge konventionellen Futters. Dabei wird nicht berücksichtigt, wie sich die max. 
zulässige konv. Futtergesamtmenge auf die Jahre 2009 und 2010 verteilt. Es muss lediglich beachtet wer-
den, dass der max. zulässige konv. Rationsanteil an keinem Tag die 25 % übersteigt. 
Für Pflanzenfresser sind keine konventionellen Futtermittel mehr erlaubt. 

3.8 Betriebseigene Futtermittel für Pflanzenfresser 

In der Ration können bis zu 100 % Futtermittel mit dem Status „in Umstellung“ (Ernte frühestens 1 Jahr 
nach Umstellungsbeginn) eingesetzt werden. Weiterhin können Futtermittel aus dem ersten Umstellungs-
jahr bis zu einem Anteil von 20 % eingesetzt werden, wenn sie von Dauergrünland stammen oder es sich 
um Eiweißpflanzen handelt.  

3.9 Auslauföffnungen in Geflügelställen 

Geflügelställe müssen über Auslauföffnungen einer den Tieren angemessenen Größe verfügen, deren 
Länge zusammengerechnet mindestens 4 m je 100 m² der den Tieren zur Verfügung stehenden Stallfläche 
entspricht (VO (EG) 889/2008, Art. 12 (3) d)). Berechnungsgrundlage ist die Stallbodenfläche. Zusätzliche 
begehbare Flächen im Stall (Volieren) und Nestflächen werden bei der Berechnung der erforderlichen Min-
destlänge der Auslauföffnungen nicht berücksichtigt. Führt der Zugang vom Stall ins Freiland durch den 
Wintergarten, ist die Mindestgröße der Auslauföffnungen sowohl ins Freiland als auch zwischen Stall und 
Wintergarten einzuhalten. Bitte überpüfen Sie, ob Ihre Stallungen diesen Vorgaben entsprechen. Da eine 
Nachrüstung fehlender Auslauföffnungen zwischen Stall und Wintergarten ggf. nur in leeren Stallungen 
durchgeführt werden kann, sind erforderliche Umbaumaßnahmen ggf. rechtzeitig nach der nächsten Aus-
stallung vorzusehen. 
 

4 Aquakultur und Meeresalgen  
Ab 2009 fallen auch Meeresalgen und Erzeugnisse der Aquakultur unter die Kontrollpflicht gemäß VO (EG) 
834/2007. Damit gelten die Kennzeichnungsregeln jetzt auch für diese Produktgruppen. Die Produktions-
vorschriften wurden mit der VO (EG) 710/2009 veröffentlicht und gelten ab dem 01.07.2010. Bis dahin wird 
auf die Produktionsvorschriften des Titel 2 der VO (EG) 889/2008 allgemein verwiesen. In der Praxis gelten 
bis dahin privatrechtliche Standards wie z.B. die NATURLAND-Richtlinien. 
 

5 Verarbeitung 

5.1 Gemeinschaftslogo 

Voraussichtlich zum 01.07.2010 wird das neue EU-Gemeinschaftslogo* veröffentlicht. Auf der Verpackung 
aller in der EU produzierten vorverpackten ökologischen Lebensmittel muss das dieses Logo dann ange-
bracht sein (VO (EG) Nr. 834/2007, Art. 24). Bei Verwendung des Gemeinschaftslogos muss im selben 
Sichtfeld auch die Herkunft der landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe wie folgt angegeben werden:  

"EU-Landwirtschaft":   wenn die landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe in der EU erzeugt wurden; 
"Nicht-EU-Landwirtschaft": wenn die landwirtschaftl. Ausgangsstoffe in Drittländern erzeugt wurden; 
"EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft": wenn die landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe zum Teil in der Gemeinschaft 
und zum Teil in einem Drittland erzeugt wurden. 

Sind alle landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe in demselben Land erzeugt worden, so kann die genannte 
Angabe "EU" oder "Nicht-EU" durch die Angabe dieses Landes ersetzt oder um diese ergänzt werden. Bei 
der genannten Angabe "EU" oder "Nicht-EU" können kleine Gewichtsmengen an Zutaten außer Acht gelas-
sen werden, wenn dies 2 Gewichtsprozent der Gesamtmenge der Ausgangsstoffe landwirtschaftlichen Ur-
sprungs nicht übersteigt. Die Angabe "EU" oder "Nicht-EU" darf nicht in einer auffälligeren Farbe, Größe 
oder Schrifttype als die Verkehrsbezeichnung des Erzeugnisses erscheinen (Art. 24 (1)). 

Es ergibt sich also ein „Kennzeichnungsblock“ aus EU-Logo, Codenummer, die unmittelbar unter dem Ge-
meinschaftslogo angeordnet sein muss, und Herkunftsbezeichnung. 



 

 

- Das Gemeinschaftslogo darf nur für verarbeitete Lebensmittel verwendet werden, wenn mind. 95 
Gewichtsprozent ihrer Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs ökologisch sind (Art. 25).  

- Das Gemeinschaftslogo darf nicht für Umstellungserzeugnisse verwendet werden (Art. 25). 
- Es ist nicht zulässig bei verarbeiteten Lebensmitteln mit Komponenten-Auslobung im Zutatenver-

zeichnis und solchen, deren Hauptzutat ein Erzeugnis der Jagd auf wildlebende Tiere und der Fi-
scherei (Wildfisch) ist (Art. 23 (4) b und c). 

5.2 Zutaten-Kennzeichnung 

Bei allen Verarbeitungsprodukten müssen im Zutatenverzeichnis die Öko-Zutaten angegeben werden. Das 
kann mit einem Sternchen (*) erfolgen. 

5.3 Aufbrauchfristen von Vorräten und Verpackungsmaterial  

Vorräte, die vor dem 01.01.2009 nach VO 2092/91 produziert, verpackt und gekennzeichnet wurden, kön-
nen in Verkehr gebracht werden, bis die Vorräte aufgebraucht sind. Verpackungsmaterial, das den Vor-
schriften der VO (EWG) 2092/91 genügt, kann bis zum 01.01.2012 aufgebraucht/verwendet werden. (VO 
(EG) 889/2008, Art. 95). 

5.4 Wein 

Für die Weinbereitung ändert sich vorerst nichts: Anhang VIII der VO (EG) 889/2008 (Zusatzstoffe, Ver-
arbeitungshilfsstoffe) gilt explizit nicht für Wein, der aus ökologischen Trauben gewonnen wurde. Der An-
hang IX (nichtökologische landwirtschaftliche Zutaten) dagegen muss jetzt schon bei der Weinaufbereitung 
beachtet werden. D.h., dass der verwendete Zucker ökologischen Ursprungs sein muss. Eine spezifische 
Durchführungsvorschrift ist in Bearbeitung und soll durch die EU-Kommission im kommenden Jahr verab-
schiedet werden. Für die Weinkennzeichnung gibt es keine Änderungen. Die richtige Bio-Auslobung für 
Wein lautet: „Wein aus Trauben aus ökologischem Landbau“ bzw. „Wein aus Trauben aus der Umstellung 
auf ökologischen Landbau“.  
 

6 Weitere Standards 
Die IMO GmbH bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit der IMO Group die Zertifizierung nach weiteren Stan-
dards an. Sie können sich darüber unter www.imo.ch informieren oder, bei konkreten Fragen, direkt an uns 
wenden. Im Folgenden gehen wir auf einige ein. 

6.1 GlobalGap und QS (Qualität und Sicherheit) 

Globalgap wird vom Handel verstärkt nachgefragt. Die zertifizierten Betriebe werden im Frühjahr vor der 
Kontrolle ein zusätzliches Informationsschreiben erhalten. 

QS bieten wir nicht direkt an. Erzeuger, die GlobalGap zertifiziert sind, können sich bei einem Bündler aus 
dem QS-System anmelden und sich das GlobalGap-Zertifikat auf QS anerkennen lassen. Details könne Sie 
z.B. beim Bündler QS BW erfahren (Frau Elsäßer, 0711 2140-103). 

6.2 NOP (National Organic Program) USA 

Sie benötigen eine NOP Zertifizierung, wenn Sie direkt oder Ihre Abnehmer Ware in die US vermarkten 
wollen mit dem Hinweis auf den ökologischen Landbau („organic“). Es gibt bisher keine gegenseitige Aner-
kennung bzgl. der EG-VO und dem NOP-Standard. Viele Anforderungen sind aber ähnlich, so dass der 
zusätzliche Kontrollaufwand relativ gering ausfällt. Bitte beachten Sie, dass ein Antrag auf NOP-Zertifizie-
rung frühzeitig im Jahr gestellt werden muss, da der Anbau gemäß einer anerkannten Beschreibung zu 
erfolgen hat und die erste Kontrolle vor der Ernte stattfinden muss.  

6.3 Social & Fairtrade Zertifzierung 

Seit 2008 wird eine Zertifizierung nach Sozialrichtlinien und Fairtrade-Kriterien angeboten. Mit dem Label 
„Fair for life“ können Unternehmen ihre Produkte auszeichnen, wenn besondere Anstrengungen im Sozial-
bereich erbracht werden und aktiv an einer transparenten und gerechten Preisgestaltung gearbeitet wird. 
Dass dies nicht nur ein Thema für Entwicklungsländer ist, hat die deutschlandinterne Diskussion um einen 
gerechten Milchpreis gezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: www.fairforlife.net 
 

T T T Ende T T T

http://www.imo.ch/
http://www.fairforlife.net/


 

 

4.1.1. Gebührenordnung für den Kontrollbereich A – Erzeugung (Landwirtschaft, 
Gartenbau) 

nach Verordnung (EG) Nr. 834/2007 (EG-Öko-VO) und 
den entsprechenden Durchführungsvorschriften 

Die anzuwendende Beitragsstufe richtet sich sowohl nach dem Betriebstyp als auch nach der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche. Für die Einstufung des Betriebes ist das Flurstücksverzeichnis/der 
Flächennutzungsnachweis aus dem „Gemeinsamen Antrag“ ausschlaggebend. Im Falle weiterer, per 
Nutzungsvereinbarung bewirtschafteter Flächen sind diese ebenfalls mit zu berücksichtigen. 
 

Beitragsstufe 1: EUR 260.- Kontrollpauschale, inklusive 2 Stunden Kontrollzeit 

 Landwirtschaftlicher Betrieb mit bis zu          5 ha 

 Grünlandbetrieb mit bis zu           5 ha 

 Sonderkulturbetrieb mit bis zu         0,5 ha 
 

Beitragsstufe 2: EUR 280.- Kontrollpauschale, inklusive 2 Stunden Kontrollzeit 

 Landwirtschaftlicher Betrieb mit bis zu        10 ha 

 Grünlandbetrieb mit bis zu         10 ha 

 Sonderkulturbetrieb mit bis zu           1 ha 
 

Beitragsstufe 3: EUR 310.- Kontrollpauschale, inklusive 2,5 Stunden Kontrollzeit 

 Landwirtschaftlicher Betrieb mit bis zu        15 ha 

 Grünlandbetrieb mit bis zu         25 ha 

 Sonderkulturbetrieb mit bis zu         2,5 ha 
 

Beitragsstufe 4: EUR 340.- Kontrollpauschale, inklusive 2,5 Stunden Kontrollzeit 

 Landwirtschaftlicher Betrieb mit bis zu        20 ha 

 Grünlandbetrieb mit bis zu         40 ha 

 Sonderkulturbetrieb mit bis zu           4 ha 
 

Beitragsstufe 5: EUR 370.- Kontrollpauschale, inklusive 3 Stunden Kontrollzeit 

 Landwirtschaftlicher Betrieb mit bis zu        30 ha 

 Grünlandbetrieb mit bis zu         80 ha 

 Sonderkulturbetrieb mit bis zu           8 ha 
 

Beitragsstufe 6: EUR 410.- Kontrollpauschale, inklusive 3 Stunden Kontrollzeit 

 Landwirtschaftlicher Betrieb mit bis zu          50 ha 

 Grünlandbetrieb mit bis zu         120 ha 

 Sonderkulturbetrieb mit bis zu           12 ha 
 

Beitragsstufe 7: EUR 450.- Kontrollpauschale, inklusive 3,5 Stunden Kontrollzeit 

 Landwirtschaftlicher Betrieb mit bis zu          80 ha 

 Grünlandbetrieb mit bis zu         150 ha 

 Sonderkulturbetrieb mit bis zu           15 ha 
 

Beitragsstufe 8: EUR 500.- Kontrollpauschale, inklusive 3,5 Stunden Kontrollzeit 

 Landwirtschaftlicher Betrieb mit          80 ha oder mehr 

 Grünlandbetrieb mit         150 ha oder mehr 

 Sonderkulturbetrieb mit           15 ha oder mehr 
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In der Kontrollpauschale sind enthalten: 

1. Meldung Ihres Betriebes nach Artikel 28 der EG-Öko-VO bei der zuständigen Kontrollbehörde; 

2. Planung und Vorbereitung der Kontrolle in der Geschäftsstelle; 

3. An- und Abfahrt zur Jahreskontrolle auf Ihren Betrieb; 

4. Die jeweils für die Beitragsstufen genannten Kontrollzeiten vor Ort;  

5. Ggf. die Kontrolle der Hofverarbeitung oder von Subunternehmen (Kontrollbereiche B und D), bis zu 
den in den Beitragsstufen genannten Kontrollzeiten; 

6. Auswertung der Kontrollunterlagen in der Geschäftsstelle, sofern diese keine Abweichungen der 
Sanktionsstufe V und größer nach sich zieht (Vorläufiges Vermarktungsverbot und das Entfernen des 
Hinweises auf den ökologischen Landbau nach Artikel 30); 

7. Ausstellung und Zusendung der Bescheinigung nach Anh. XII, VO (EG) 889/2008; 

8. Kosten für Stichprobenkontrollen und CrossCheck-Anfragen nach dem Zufallsprinzip; 

9. Anträge auf Einsatz von Betriebsmitteln; 

10. Koordination mit Verbänden und die Weiterleitung der Kontrollunterlagen an Verbände des 
ökologischen Landbaus, falls von Ihnen mit Datenfreigabe ausdrücklich gewünscht. 

 

Hinweise: 
 Für Unternehmen mit Sitz in Schleswig-Holstein erfolgt die Kostenaufstellung gemäß dem aktuellen 

Gebührentarif der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren. 

 Für Unternehmen mit Sitz in Südtirol wird keine Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt. 

 Kontrollzeiten, die über die genannten Richtwerte in den einzelnen Beitragsstufen hinausgehen, werden 
mit einem Stundensatz von € 65,- berechnet. 

 Die Bearbeitung von Abweichungen der Sanktionsstufe V und höher (Vorläufiges Vermarktungsverbot 
und das Entfernen des Hinweises auf den ökologischen Landbau nach Artikel 30), sowie behördlich 
angeordnete Auflagen/Anfragen, werden mit € 65,- pro Stunde berechnet. 

 Extra Anfahrten im Verdachtsfall oder zu weiteren Betriebsstätten o. ä. die nicht im Rahmen Ihrer 
Jahreskontrolle geprüft werden können, werden pauschal mit € 130,- in Rechnung gestellt. 

 Nachkontrollen werden nach Aufwand abgerechnet (Extra Anfahrt + € 65,- pro Stunde für Kontrolle und 
Auswertung). 

 Für kurzfristige Absagen von Kontrollterminen (weniger als drei Arbeitstage vor dem Termin) werden 
pauschal 65 € in Rechnung gestellt.  

 Wenn die angekündigte Kontrolle vor Ort nicht durchgeführt werden kann, z.B. weil keine 
verantwortliche Person angetroffen wird, werden 60 % der Kontrollpauschale, mindestens aber € 130,- 
in Rechnung gestellt. 

 Die Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigungen oder auf deren Verlängerung gemäß VO 
(EG) 889/2008 Art. 39 und Art. 95 (1), (2) und (3) u. a. wird mit mindestens € 65,-, bei mehr als einer 
Stunde Bearbeitungszeit mit € 65,- pro Stunde in Rechnung gestellt. 

 Das Ausstellen von Partiezertifikaten (z.B. für Exporte in die Schweiz oder auf Kundenwunsch) wird 
pauschal mit € 50,- pro Zertifikat in Rechnung gestellt. 

 Für Probennahme zu Analysezwecken werden unsere Sachaufwendungen pauschal mit € 35,- in 
Rechnung gestellt zuzüglich der Analysekosten.  

 Die Bearbeitung von Rückstandsfällen erfolgt nach Aufwand auf der Basis von € 65,- pro Stunde. 

 Reine tierhaltende Spezialbetriebe werden in die Kategorie „Sonderkulturbetriebe“ eingestuft. 

 Für die Kontrolle nach den Bio-Suisse-Richtlinien wird eine Verwaltungspauschale von € 100,- erhoben. 

 Für die Überprüfung der unterschiedlichen Regionalprogramme (z.B. Biozeichen Baden-Württemberg, 
Biozeichen Hessen etc.) wird eine Verwaltungspauschale von € 65,- erhoben. 

 Aufwendungen, die nicht in den Kontrollpauschalen enthalten sind, werden aufwandsbezogen in 
Rechnung gestellt. 

 Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer angegeben. 

 Die Gebührenordnung gilt ab dem 01.01.2010 und ersetzt alle früheren Gebührenordnungen. 


